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/^ach^zagcntackt m iitc focz ts^c^ähz icn i ?
Angebot contra Nadifrage?

IQ diesen Wochen gehen die W o
gen der w irtsdiaftspolitisdien Dis

kussion hodi: Kostensteigerungen 
führen in zunehmendem Maße zu 
Preissteigerungen, und diese ge
fährden — neben allen uner- 
w ünsditen W irkungen im Innern — 
die W ettbew erbsfähigkeit unserer 
W irtsdiaft gegenüber diem Aus
land. Es sind immer zwei Kompo
nenten, die ,— einzeln oder zusam
men — die Preisbewegung nadi 
oben bestimmen: Kostenjauftrieb
und Nadif ragesog. Je  nadidem, 
weldie Komponente dabei jeweils 
gewiditiger ist, rid itet sidi dier 
Zorn derjenigen, die die höheren 
Preise bezahlen sollen, mehr ge
gen die Produzenten (oder den 
Handel) oder gegen die „Kosten- 
treiber", d .h . in der Regel die Ge
werksdiaften. Ganz delikat wird es, 
wenn der Staat selbst zum Sünden- 
bodi wird, z, B. bei Bahntarif
erhöhungen.

P reisb ildun g  
in  d e r  M arktw irtschaft

W enn die Preise wegen merk- 
lidi gestiegener Kosten erhöht wer
den, so stößt das zwar auf ein 
gewisses Verständnis der Betroffe
nen, dodi lieber w äre ihnen das 
„Auffangen in der Gewinnspanne", 
deren Höhe in soldien Fällen fast 
immer kritisiert wird. W enn Preise 
aber gar wegen allzu florierender 
Nadifrage, ohne Kostensteigerung, 
erhöht werden — zugegeben wird 
das freilidi nie —, so entspridit das 
zwar den  Gesetzen der M arktw irt
sdiaft, wird aber niditsdestoweni- 
ger in unserer M arktw irtsdiaft so
wohl von den „Leidtragenden" als 
audi — erstaunlidierw eise — von 
den Lenkern der W irtsdiaftspolitik 
nahezu budistäblidi als . unmora- 
lisdi gewertet. Und dabei entsdiei- 
det dodi — Kosten hin, Nadifrage 
her — allein der M arkt darüber, 
weldie Preiserhöhungen durdisetz- 
bar sind und weldie nidit.

Dodi w as heißt das sdion, „der 
M arkt“ entsdieidet? Der Markt, das 
sind wir, die Käufer, auf der einen 
Seite, und das ist „das> A ngebot“ 
auf der anderen. Und dies Ange
bot kann eine Vielzahl von Produ
zenten darstellen, die miteinander 

, konkurrieren, oder nur wenige, die 
sidi möglidierweise gut verstehen. 
H ier setzt immer wieder die Kritik 
an: sdiafft W ettbewerbsmärkte,
und die M öglidikeit zu Preissteige
rungen wird auf ein Minimum redu
ziert. Nun, in der W irklidikeit fin
den sidi alle Spielarten von M arkt
formen, vom Quasimonopol über 
das „Preisführersdiaft"-Oligopol 
und die „monopolisüsdie Konkur
renz" bis zur quasi vollkommenen 
Konkurrenz. Nur soviel ist riditig: 
hätten wir überall mehr Konkur
renz, so sähe audi die Preispolitik 
der W irtsdiaft anders aus. Die 
Zügel w ären kürzer.

M odell und W irklichkeit

, Dodi an der Verwirklidiung der 
Lehrbudi-Konkurrenzmodelle sind 
nidit nair die Neoliberalen gesdiei- 
tert. Modell ist eins, W irklidikeit 
ein anderes. So versudit man es 
völlig anders herum: ist genügen
de Konkurrenz beim Angebot nidit 
zu verw irklidien, so muß man eben 
die Kräfte auf der Nadifrageseite 
audi „konzentrieren“. Stidxwort: 
Sdiaffung von Nadifragemadit, um 
sie der Angebotsmiadit entgegen
zusetzen. Um es zu präzisieren: je 
der Anbieter ist irgendwie audi 
N adifrager (der Produzent bezieht 
Vorlieferungen, der Einzelhandel 
bezieht vom Großhändler oder Pro
duzenten usw.). Insofern ist das 
Problem „ambivalent“ und löst sidi 
teilweise von selbst, Dodi keines
wegs immer: ein Produzent von 
bestimmten G ebraudisgütern kann 
zwar quasimonopolistisdier Anbie
ter sein, als N adifrager von Kup
ferdrähten und Isolierungen wird

er dagegen durdiaus keine ver- 
gleidibare M arktstellung haben.

C u ib o n o ?

Der Versudi, der Angebotsmadit 
Nadifragem adit entgegenzusetzen, 
ist nidit neu. Besdiaffungsgenos- 
sensdiaften der Landwirtsdiaft und 
des Handwerks sowie Verbraudier- 
genossensdiaften sind alte Bei
spiele. Das erneute Interesse für 
derartige Bemühungen resultiert 
w ahrsdieinlidi aus dem Zusammen
treffen von Konzentrationsdebatte 
und steigenden Preisen. V ielieidit 
träg t audi' das rapide Vordringen 
von H andelsketten und Filialge- 
sdiäften dazu bei. Die Frage bei 
allen diesen Zusammenschlüssen 
ist nur, wen sie sdiützen. Zusam- 
mengesdilossene N adifrager kön
nen zweifellos ökonomisdi ratio
neller — und mit mehr „Gewidit“ 
einkaufen. Rationalisierung und 
Geltendmachen von „M adit“ geht 
dabei gewiß Hand in Hand. Ob das 
immer auch eine billigere Kunden
versorgung bedeuten muß, steht 
dagegen auf einem anderen Blatt.

Ein „Einkaufsmonopol" (oder mei
stens: Teilmonopol) kann sid i auf 
der Beschaffungsseite monopoli- 
stisdi verhalten, ja, das wird dodi 
in aller Regel in diesem Zusam
menhang unterstellt. Aber dann? 
Kann man erwarten, daß e s  sich 
beim Absatz von ganz anderen Er
wägungen leiten läßt? Natürlich ist 
das von Fall zu Fall verschieden, 
aber den Einkaufszusammenschlüs
sen ohne weiteres „soziale“ Ab
satzpraktiken zu unterstellen, ist 
wohl doch etwas wirklidikeits- 
fremd. Mit einem W ort: ob Zusam
menschlüsse auf der N adifrage
seite wirklich den letzten Abneh
mer gegen — sagen wir: ungeredit- 
fertigte — Preissteigerungen schüt
zen können oder sogar wollen, ist 
zweifelhaft. So gesehen, ist der 
Versudi, der Angebotsmacht durch 
Nadifragekonzentration zu begeg
nen, für den Endabnehmer viel
leicht nur eine neue V ariante des 
alten Spiels, „den Teufel mit Beelze
bub auszutreiben“. (H. J. S.)
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Nadifragemadit und W ettbewerbsordnung

W enn  von M arktm adit die Rede 
ist, denkt man meist an m arktbe
herrschende Unternehmen oder 
Kartelle der Industrie.

M arktbeherrschende O rganisation  
der Industrie

In der Zeit der Hocäiiblüte des 
Kapitalismus bildeten ,sidi die 
großen Organisationen der Schwer
industrie und des Kohlenbergbaues, 
die über eine gewisse Geschlossen
heitverfügen mußten, um ihre Auf
gabe exfüllen zu können. Es darf 
in diesem Zusiammenharig daran' 
erinnert werden, daß z. B. die Syn
dikate der eisenschaffenden. Indu
strie sowie der Halbzeugindustrie 
in der Regel die Klausel enthielten, 
daß sdion ein Anteil der Außen
seiter von mehr als 5 */» jedes Mit
glied zur Kündigung! des Syndikat
vertrages bereditigte.

Die tedinisdie Entwidclung, die 
auf Gebieten w ie z.B. dem  der 
diemischeni Industrie oder der Elek
troindustrie zu immer größeren 
Unternehmenseinheiten führte, hat 
gleichzeitig das Zeitalter der markt- 
beherrsdienderi Unternehmen auf 
dem industriellen Sektor eingelei
tet. Dabei mag die Frage offenblei- . 
ben, ob wirklich diese Unterneh
men als marktbeherrschend, d. h. 
von den Einflüssen des M arktes 
unabhängig, anzusprechen sind.

M arktstellung d er G roßeinkäufer

Auf der Nachfrageseite w aren es 
zunädist im allgemeinen die W a
renhäuser, deren sdinelle Entwidc-

lung in der ersten H älfte dieses 
Jahrhunderts dazu führte, daß sie 
als Einkäufer eine besonders star
ke M arktstellung gewonnen haben, 

g e r a d e  die Krise zu Beginn der 
30er Jahre machte deutlidi, daß die 
m ittelständisdie Industrie gegen
über ihrer Einkaufsm adit verhält
nismäßig w ehrlos war. Man ver
suchte, wo dies möglich war, sich 
durch Kartellabspradien gegenüber 
dieser M arktm adit abzusidiern. 
Aber die Preiskonzessionen, die 
bei Aufträgen über größere 'M en
gen gemadi't werden mußten, über
stiegen doch gelegentlich das Maß 
dessen, w as für eine gesunde in 
dustrielle Absatzpolitik nodi ver
tretbar war.

Diese von den W arenhäusern 
durdigesetzte Preispolitik der mitt
leren und k leineren Industriebetrie
be, aber auch größerer Unterneh
men, führte dazu, daß audi der 
m ittlere und kleinere Einzelhändler 
sidi immer mehr in die Defensive 
zurüdegedrängt sah und nun seiner
seits alle Anstrengainigen unter
nahm, um sidi seinen marktmäditi- 
geren Konkurrenten gegenüber be
haupten zu können. In diesem Zu
sammenhang muß audi nodi daran 
erinnert werden, daß die zw ei-• 
malige Inflation dem Großhandel 
übel m itgespielt und diesen viel
fach so gesdiiwächt hatte, daß er 
seiner Funktion, Absatzausgleich 
zwisdien H ersteller und Einzel
händler zu sdiaffen, teilweise nur
mehr noch, in beschränktem Um
fange geredit werden konnte.

Es ersdiien notwendig, in kur
zen Zügen gerade diese Phase der 
industriellen Absatzwirtsdiaft kurz 
zu skizzieren, um erklären zu kön
nen, wieso es audi zu der Konzen
tration  der Nadifrage, vor allem 
auf dem Konsumgütermarkt, ge
kommen ist.

B eh au ptu n g tw ille  des E in zel
handels

Der Aufschwung, den dann das 
Genossensdiaftswesen, insbeson
dere der genossensdiaftlidie Ein
kauf im Einzelhandel, in den letz
ten  Jahrzehnten genommen hat, ist 
allgemein bekannt. Audi ist sidier- 
licb verständlich, daß man die Be
rechtigung des Behauptungswillens 
des m ittleren und kleineren Ein
zelhändlers anerkennen' muß. Denn 
nur durch organisierte Zusammen- 
fassiung glaubte der Einzelhandel, 
diejenigen Vorteile audi für sidi 
heraus'holen zu können, die den 
m arktstarken Großuntemehmungen 
auf der Handelsstufe durdizusetzen 
gelungen war.

Die tedinisdie Entwiddung bis 
zur Automation der Produktion er
forderte sowieso große Produk
tionsmengen und erm öglidit dem 
H ersteller Preiskonzessionen nur 
dann, wenn ihm audi entsprechend 
große Mengen in  Auftrag gegeben 
werden. Es ist allerdings die Frage, 
ob bei soldien Konzessionen nidit 
gelegentlidi von der H ersteller
seite nur ungenügend beaditet 
wurde, daß mit allzu starker Diffe
renzierung der Preise bei größerer 
Mengenabnahme die Abnehmer ge
radezu zu Einkaufszusammensdilüs- 
sen gezwungen wurden. Man wird

Tnadlition una E rfa h ru n g ,
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Kapstadt, Madrid,

Rio de Janeiro,

Toitio und Windhoeic

fachliches Können und weltweite Verbindungen bil
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also die inidustriellen Unternehmer 
nicht immer von einer Mitschuld 
an-der Zusammenfassung derNacäi- 
fragemadiit durdi Genossensdiaf- 
ten, H andelsketten u. a. ganz frei- 
spredien können.

R egion a le  und m ark tw eiie  
K on zen tra tion

W orin liegt denn nun die Pro
blematik, die die Konzentration der 
Nachfrage in Gruppen dter versdiie- 
densten Organisationsformen aus
löst? Es hat dodi seit ehund  jeN adi- 
frage-Konzentration in  der Form 
von landwirtsdiaftlidien undi hand- 
werklidierh Genossensdiaften ge
geben, von der Konzentiation des 
Einkaufspotentials der V erbrau
cher in Konsumgenossensdiaften 
gar nicht zu reden. H ier ist zu 
sagen, daß diese älteren Formen 
der Nachfrage-Konzentration) eben 
doch von sehr viel geringerer 
M arktwirkung zu sein pflegten, als 
es die Konzentration d'er Nadifra- 
gemiacht auf der Handelsstufe selbst 
ist. in  der Regel handelt es sidi 
nämlich bei den 1-andwirtsdiaftlidien 
und handw erklidien Einkaufsge- 
nossensdiaften nur um kleinere re
gionale Gebilde mit verhältnis
mäßig begrenztem W irkungskreis. 
Audi wenn diese Organisationen 
sidi bereits seit Jahren zu Spitzen- 
organiisationen zusammengefunden 
hatten, blieb ihre Marktmacht im
mer nur besdiränkt. Sie konnten 
zwar kleine Vorteile für die ange
schlossenen Genossen aushandeln 
und ermögliditen unter Umständen 
auch eine Kreditgewährung zu gün- 
stigeren Konditionen.

Von M arktmadit, d. h. von der 
Möglichkeit einer maßgeblichen 
Beeinflussung der Erzeuger hin
sichtlich ihres M arktverhaltens, wa
ren sie jedodi in  der Regel weit 
entfernt. Erst recht gilt diese Fest- 
sitellung für die Konsumgenossen- 
sdiaften, da ja  der Verbraudier, 
audi wenn e r  organisiert auftritt, 
n idit systematisch zu handeln 
pflegt, sondern individuellen Markt- 
wünsdien nadizugeben pflegt, 
selbst wenn dies für ihn keines
wegs den hödisten wirtschaftlichen 
Nutzeffekt bringt.

Bei der Organisation des Ein
kaufs im* Großhandel wie im Ein
zelhandel sdnid die Markt'wirkun- 
gen jedodi anders zu werten. Hier

steht hinter den Organisationen 
der Behauptungswille einer brei
ten Sdidcht von Mittel- und Klein
betrieben, die aais ihrer Kenntnis 
des M arktes heraus ganz andere 
Energie einsusetzen bereit sind, um 
die von ihnen als notwendig er
kannte Zielsetzung audi durdizu- 
setzen. Daher sorgen sie dafür, daß 
d ie von ihnen gew ählten Organi
sationsformen so schlagkräftig wie 
möglich ausgebaut werden. Sie ver
suchen, die besten Kräfte und 
köpfe für ihre Gemeinschaftsarbeit 
zu gewinnen, und in ihren  Füh
rungsgremien finden sich verständ- 
lidierweise die besten Persönlich
keiten der Branche, d ie  das not
wendige W issen um die zu lösen
den Probleme mitbringen.

D er E in flu ß  d e r  E inkaufs
organisationen

Sobald auf dem M arkt Angebot 
und Nachfrage einigermaßen aus
geglichen sind, gewinnen siolche 
Einkaufsorganisationen sdinell 
einen maßgebenden Einfluß auf die 
Preis- und Absatzgestaltimg der In
dustrie, die ihrerseits gezwungen 
ist, nach wie vor als Einzelunter
nehmen um d ie Gunst der Abneh- 
mer zu werben. Es ist durch Erfah
rung erwiesen, daß auch ein klei
nerer M arktanteil einer Abnehmer
gruppe einen stärkeren Einfluß auf 
das M arktgeschehen auszuüben 
vermag als Hersteller, die über 30 
und' 40®/o der Erzeugung verfügen 
können.

Die Erklärung hierfür ist recht 
einfach. Jede dieser Abnehmergrup
pen verm>ag im D urdisdinitt minde
stens einen erheblidien Teil, ja  
möglicherweise das M ehrfadie der 
Produktion des  durchschnittlichen 
H erstellerunternehm ens aufzuneh
men. Sie stellen somit für viele 
Produzenten einen bem erkenswer
ten, ja  unersetzlidien Kunden dar. 
Um ihm sich zu erhalteni, w ird der 
Produzent bei seinen Preisen und 
Bedingungen eben oft über das 
Maß dessen hinauszugehen bereit 
sein, das an sich vielleicht seinen 
Interessen nodi entsprechen würde.

J e  größer aber die Konzessionen, 
um so stärker wird wiederum das 
Bestreben der Abnehmerseite sein, 
durch w eiteren Ausbau der Orga
nisation und V erstärkung der eige

nen Einkaufsmacht w eitere Konzes
sionen doircfazusetzen. Vielfadi 
übersehen dabei übrigens die Her
steller in solchen Fällen, daß die 
größeren Bestellungen, die z. B. 
eine Einkaufsgenossenschaft auf
gibt, keineswegs immer auch zu 
allen V orteilen führen, die sie nor
malerweise von einem Großauftrag 
erwarten.

K arte llch arak ter d er Einkaufs- 
Zusammenschlüsse

Anläßlich der Beratungen des 
Gesetzes gegen W ettbew erbsbe
schränkungen (GWB) ist eingehend 
die Frage erörtert worden, inwie
weit Einkaufsgenossenschaften evtl. 
als Kartelle im Sinne des § 1 GWB 
anizusehen sind. M an hat bei den 
Beratungen diese Frage offen ge
lassen, weil man meinte", es komme 
nur darauf an, ob solche Genossen
schaften wettbewerbsbescfaränkende 
Abmachungen in  ihre V ereinbarun
gen mit den Genossen aufnehmen 
oder nidit. Als man diese Frage 
diskutierte, war die Entwicklung 
der Nachfragezusammenschlüsse 
nodi in vollem Gange. Man hat da
mals ganz sicher auch noch nicht 
übersehen können, welche Aus
maße der Zusammenschluß der 
Nachfrage im Einzelhandel neh
men werde.

Es wäre vielleicht übertrieben, 
wenn man behaupten wolle, daß 
die Nachfragemacht heute bereits 
eine akute Gefahr für die industri
elle W irtsdiaft bildet, so.diaß ihre 
ausdrückliche Uberwadiung durch 
staatliche Organe, etwa durdi das 
Bundeskartellamt, notwendig sei. 
Wo sich allerdings Ansätze dafür 
zeigen, daß solche M arktzusam
menschlüsse zu wettbewerbsbe
schränkenden Abreden kommen, 
etwa zu Gebietsschutz-Vereinba- 
rungen oder Abnahmeverpfliditun- 
gen, wird man ihren Kartellcharak
ter jedoch bejahen müssen. Ob es 
sidi dabei um genehmigungsfähige 
Kartelle im Sinne des § 5 GWB 
handelt, is t dabei eine Tatfrage, 
die nur von Fall zu Fall entschie
den werden kann.

W ohl aber wird man im Hin
blick auf die unbestreitbar w adi
sende M arktm adit dieser Organi
sationen die Frage stellen müssen, 
ob nicht dodi der industriellen 
W irtschaft die Möglicfakeit eröffnet
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w erden muß, ih rerseits ein gewis
ses Gegenigewidit gegen diese Kon
zentration  der N adifrage d u rd i, 
kartellm äßigen Zusammensdiluß 
sdiaffen zu könnien.

G leichw ertige M arktpartner

H iergegen w ird häufig einge
wandt, daß es dodi nidit angängig 
sein  könne, nun sozusagen in der 
W irtsd iaft „Gruppen von Madit- 
blödcen" zu sdiaffen, die sidi’ auf 
dem M arkt gegenüberstehjen und 
bei denen das Ringen letztlidi 
dann nur darum gehe, wer die 
größere Gesdilossenlieit und damit 
den größeren 'M arkterfo lg  für sidi 
dtirdizusetzen vermöge. Man wird 
v ielm ehr vor allem daran denken 
müssen, daß eine edite „Marktwirt
sdiaft" nur d'anni wirklidi funk
tionsfähig ist, w enn sidi einiger- 
maßenj g leidiw ertige M arktpartner 
gegenüberstehen.

M an darf ab e r  gleidizeitg audi 
n id it vergessen, daß audi das fest
gefügte Produzentenkartell sidi aus 
selbständigen Unternehmungen zu
sammensetzt, die in  erster Linie 
ih re eigenen Interessen und erst in 
zw eiter Linie die gemeinsamen In
teressen sehen  und verfolgen. Auf 
der N adifrageseite steht umgekehrt 
an erste r S telle das gemeinsame 
Interesse, weil dies ja  erst wegen 
d er dann le id ite r durdizusetzenden 
günstigeren  Einkaufsmöglidikeifen 
die erfo lgreidie W ahrnehmung der 
eigenen In teressen ermöglidit.

Dam it w ird aber das Kartellpro
blem  w iederum  zu einer Gnindsatz- 
frage. M an kann  nämlidi die Bil
dung von Gegenkräften auf der 
H erste llerse ite gegen die organi
sierte N adifragem adit nidit von 
einer vorherigen Genehmigung ab
hängig m adien. Den amitlidien Stel
len kann  m an dod i wohl kaum eine 
bessere Kenntnis der zu erwarten

den w irtsdiaftlidien Entwiddimg 
Zutrauen als d er überwiegenden 
M ehrzahl der Unternehmer selbst.
Damit steht natürlich wieder die 
Frage einer Mißbrauchsgesetzge- 
bung an Stelle der ■Verbotsgesetz
gebung mit Genehmigurugsvorbe- 
halt zur Debatte. H ier soll nidit 
im einzelnen auf diese sid i stets 
w ieder aufs neue stellende Frage 
eingegangen werden. Man wird 
aber dodi wohl zugeben müssen, 
daß anders ein befriedigender Aus-

gleidi für die m ittelständisdie In
dustrie gegenüber der wadisenden 

.K onzentration der Nadifrage auf 
allen Handelsstufen nidit möglidi 
zu sein scheint. Eine Lösung könnte 
vielleicht der Verzidit auf die un-, 
ternehm erisdie Selbständigkeit zu
gunsten einer Fusion zu großen 
m arktstarken Untemehmenseinhei- 
ten  sein. Dieses Ergebnis w äre aber 
sowohl m arktwirtsdiafüich wie 
sozialpolitisch erst red it nidit wün- 
sdienswert. (v. Ka.)

Obergang vom Verkäufer- zum Käufermarkt

D as Problem der Nadifragem adit 
ist jüngsten Datums. Im Gesetz ge
gen W ettbewerb sbesdiränkungen 
ist es nidit behandelt. W oran liegt 
das? Bei der Diskussion um das 
Kartellgesetz, das w eite Bevölke- 
rungssdiichten bewegte, stand im
mer nur der Schutz der Verbrau- 
dier in  Frage. Das beruht auf einem 
bem erkensw erten massenpsydiolo- 
gisdien Grund. Die w irtsdiaftlidie 

' Vorstellung des Bundesbürgers ist 
vor allem durch zwei Tatsadien 
geprägt: einm al durdi die Infla
tionsjahre nadi dem ersten W elt
krieg und zum anderen durdi die 
Zeit des W ährungsverfalls vor dem 
20. Jun i 1948.

Schutz des Verbrauchers

Beide Ersdieinungen, so versdiie
den audi ihre Ursachen waren, 
wiesen doch eine Reihe von Über
einstimmungen in ihren wirtsdiaft- 
lidieri Ergebnissen auf, näm lidi das 
Übergewicht der Sachwerte und 
den  W arenmangel. In der Meinung, 
daß soldie Vorgänge sidi niemals 
w iederholen dürfen, ist s id i das 
ganze deutsche Volk einig. Daher 
besteht eine besondere Uberemp-

findlichkeit gegen alle Möglichkei
ten, die in die Richtung dieser Er
lebnisse zu deuten scheinen. Dazu 
gehört aucJi' das in dieser Allge
meinheit nicht berechtigte Gefühl, 
daß Kartelle verbraucherfeindlich 
seien, die Produktion einsidiränken 
und die Preise erhöhen könnten.

In der Zeit der Vorbereitungen 
des Gesetzes gegen W ettbewerbs- 
besdiränkungen bestanden fast auf 
allen Gebieten Verkäufermärkte, 
d. h. M ärkte, auf denen der V er
käufer die entsciieidende Stellung 
hat. Das lag an den noch geringen 
Kapazitäten der im Aufbau befind
lichen Industrie in Verbindung mit 
einem in vielen N otjahren aufge- 
etauten 'Nacäiholbedarf. V on 1957 
ab änderte sich dieses Bild. Durch 
die hohen Investitionen wurde die 
W irtschaft immer leistungsfähiger, 
die Güterproduktion stieg in ra
schem Tempo. Das hatte zur Folge, 
daß nunm ehr vielfach Käufer
m ärkte entstanden, d. h. der Kon
sument sieht sidi einem vielfälti
gen, ständig wachsenden Angebot 
gegenüber,, durch das ihm eine 
reichgegliederte Auswahl möglich 
wird.
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D as w irtschaftliche K lim a  
h at sich gew an delt

Dieser Übergang vom Verkäufer- 
zum Käufermarkt ist ein national- 
ökonomisch entsdieidender Vor
gang, der ein ganz anderes wirt- 
sdiaftliches Klima bewirkt. Die 
Möglichkeit eines grundlegenden 
Umsdiwimges in dieser Beziehung 
hat das Gesetz gegen W ettbewerbs
beschränkungen nicht erkannt und 
die damals bestehende ungewöhn
liche W irtsdiaftslage zum Prinzip 
seiner, doch für längere Zeit ge
dachten Regelung gemacht. W egen 
seiner einseitigen Ausgangsstellung 
hat es der wirtschaftlidien Ent
wicklung nicht folgen können. 
Diese Tendenz des Gesetzes hat 
auch das Bundeskartellamt in der 
praktisch'en Handhabung verwirk- 
lldit, obwohl schon längst andere 
Verhältnisse eingetreten sind.

So zeigte sich als Ergebnis eine 
zu starke Betonung des Verbrau- 
cherschutzes zum Nachteil der Pro
duktion in Verkennung der unum
stößlichen Tatsache, daß Produ
zieren schwieriger ist als Konsu- 
miereni und daß nichts konsumiert 
werden kann, was nicht zuvor pro
duziert worden ist. Dazu kommt, 
daß unsere internationale W ettbe
werbsfähigkeit im Zeichen des 
stürmischen technischen Fortschritts 
nur durch eine ausreichende For
schung gesichert w erden kann.

D er M ark t in  d e r  M ark tw irtsd ia ft

In der freien Marktwirtschaft 
kommt naturgemäß dem  M arkt eine 
überragende Rolle zu. Der M arkt 
ist aber nichts anderes als das Zu
sammentreffen von Angebot und 
Nachfrage (Eucken; „Grundlagen",
S. 175). Jeder Eingriff, der das 
Gleidigewicht zwischen Angebot 
unid Nachfrage ändert, sich also 
nicht aus ihrer natürlichen wechsel
seitigen Einwirkung ergibt, ist nicht 
marktkonform. Daraus folgt, daß 
beide M arktdaten — Angebot und 
Nachfrage — gleichwertig sind und 
nicht durch Machteinflüsse verän
dert w erden dürfen.

M it Recht w ird schon in der Be
gründung zum Regierungsentwurf 
des Kartellgesetzes auf die Bedeu
tung der Zahl der M arktteilnehm er 
auf beiden M arktseiten hingewie
sen. Nach der neoliberalen Theorie

ist der vollkommene W ettbewerb 
darauf abgestellt, daß eine mög
lichst große Zahl, sowohl von An
bietern als auch Nachfragern, am 
M arkt beteiligt ist. W ird diese Zahl 
durch Zusammenschlüsse verrin
gert, so muß dies nach dieser Lehr- 
meinung in jedem  Falle zu einer 
„Beschränkung des W ettbewerbs" 
im Sinne der klassischen Theorie 
führen, gleichviel ob der Zusam- 
mensdiluß auf der Angebots- oder 
Nachfrageseite liegt.

N achfrage und A ngebot 
gleich zu  beurteilen

Die Nachfragemadit ist hinsicht
lich ihrer Entstehung und W irkung 
also nicht anders zu beurteilen als 
die Angebotsmacht. Für die prak
tische Betrachtung is t zu bedenken, 
daß in der freien Marktwirtschaft 
ihrem W esen und ihrer Zielsetzung 
nach der Käufermarkt ohnehin vor
herrschend ist. Auf diesem  H inter
grund gewinnen alle Maßnahmen, 
die die Nachfrageseite stärken, ein 
verm ehrtes Gewicht.

In dieser Situation, die branchen
mäßig verschieden, im ganzen etwa 
seit 1958 unterstellt w erden kann, 
hat die Bildung von Nachfrage
macht sehr große Fortschritte er
zielt. Der Gedanke der Koopera
tion, der Interessenkumulation, 
hat sich in erstaunlichem Umfange 
durchgesetzt. W enn man das Ge
biet des Einzelhandels betrachtet, 
der sich für diese neue Bewegung 
sehr aufgeschlossen und fruchtbar 
gezeigt hat, sieht man die W and
lung in ihrer zahlenmäßigen Be
deutung. Schon 1959 (vergl. „Deut
sche Zeitung" vom 2. 10. 1959) wa
ren  von 160 000 Geschäften des 
Lebensmitel-Einzolhandels in der 
Bundesrepublik 88,3 “/o in irgend
einer Form organisiert. Dabei w a
ren etwa 50 000 bis 55 000 Lebens
mittel-Einzelhändler in 15 Ketten 
und Ringen zusammengefaßt. Auch 
nach anderen Angaben kann man 
davon ausgehen, daß bei vorsichti
ger Schätzung 1959 etwas mehr als 
die Hälfte des gesamten Handels 
auf der Einkaufsseite zusammenge
schlossen war. Seitdem kann aber 
noch mit einer erheblichen Zunahme 
gerechnet werden. Damit ist ersicht
lich, daß ein starkes Ungleich
gewicht zwischen Angebots- und 
Nachfrageseite entstanden ist.

Den großen Nachfrageblöcken 
stehen die A nbieter in der Verein
zelung gegenüber. Der Preisdruck, 
der von der gebündelten Nachfrage 
ausgeht, ist oft größer, als es der 
Kostendegression entspricht. Das 
hat diskriminatorische W irkungen 
gegenüber denjenigen nicht-gebun
denen Unternehmeni, die deshalb 
höhere Preise bezahlen müssen, 
zur Folge. Auch schaffen die zu
sammengefaßten A ufträge mitunter, 
zumal bei kleineren oder mittleren 
Unternehmen, eine Abhängigkeit 
eines Produzenten von einem be
stimmten großen Auftraggeber 
und nehmen ihm praktisch die Ent
scheidungsfreiheit, da ihm am 
M arkt kaum  noch ein Wahlrecht 
zusteht i hat er einmal seine ganze 
Produktion auf einen bestimmten 
Nachfrageblock eingestellt, so wird 
er sich praktisch kaum noch aus 
dieser Verbindung lösen können.

R ation a lisieru ngseffek t

Die Begründung, die von der 
Nachfrageseite für ihr Vorgehen 
angeführt wird, der Rationalisie
rungseffekt, erhöhte Wirtschaftlich
keit durch Kostendegression, orga
nisatorische Vereinfachung usw., 
zeigt die gleichen Argumente, die 
auch von den Kartellen der Ange- 
botsseite für sich in Anspruch ge
nommen werden können. Auch der 
Hinweis auf den Nutzen für den 
Konsumenten ist als abgeleiteter 
Erfolg aus der Rationalisierung 
usw. ebenfalls bei den Produzen
tenkartellen zu finden. W as schließ
lich den Wunsch der Zusammen
schlüsse anlangt, dadurch den ein
zelnen Kleinhändler w ettbewerbs
fähiger gegenüber den W aren
häusern, Filialbetrieben, Super
m ärkten und Genossenschaften zu 
machen, so ist er der gleiche, den 
audi kleine und mittlere Unterneh
mer im W ettbewerb gegenüber 
großen Unternehmungen geltend 
machen wollen, der ihnen aber 
durchi das Kartellgesetz verw ehrt 
ist.

Z w eierlei M aß

Sind daher die Zusammenschlüsse 
der Nachfrageseite ihrem  W esen 
und ihren Funktionen nach den 
Kartellen der Angebotsseite gleich
zusetzen, so hindert die erwähnte 
einseitige Stellung des Gesetzes ge
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gen W ettbewerbsbesdiränkungen, 
daraus in der Praxis die notwen
digen Schlußfolgerungen zu ziehen. 
W ährend bei den Zusammenschlüs
sen auf der Nachfrageseite das Kar
tellgesetz deshalb nidit Platz greift, 
weil diese Auftragskonzentration 
freiw illig sei und dem einzelnen 
Bezieher die Freiheit erhalten 
bleibt, über die Einkaufsquelle zu 
beziehen, läßt man diesen Gesidits» 
punkt der Freiw illigkeit für die An
gebotsseite keineswegs gelten.

So hat das Bundeskartellamt in 
m ehreren Fällen, in  denen Gesell- 
schiaften eine gem einsam e Ver
kaufsstelle ohne Aussdiließlidi- 
keitsd iarak ter freiwillig benutzten, 
hierin  bereits eine Marktbeein

flussung durdi W ettbewerbsbe- 
sdiränkung gesehen. M it Redit w irf 
daher darauf hingewiesen, /daß  
hier mit zweierlei Maß gemessen 
wird. Dieser Standpunkt des Ge
setzes und die daraus folgeiide 
Handhabung verstößt gegen die 
ökonomisdien Grundsätze über das 
Marktgleichgewidi't und gegen die 
Prinzipien der Gerechtigkeit. Es 
sollen damit n id it die Nadifrage- 
zusammenschlüsse des Handels als 
solche kritisiert oder gar ihr V er
bot verlangt werden. Die Notwen
digkeit und W irtsdiaftlichkeit die
ser Entwiddung wird anerkannt. 
Es w ird aber nadidrüdclich gefor
dert, daß die gleidien Grundsätze 
audi für die Angebotsseite gelten 
müssen. (W. G.)

G rößerer Raum erfordert Konzentration

D ie  Schaffung eiiies Europa-Maik- 
te s  bedeutet für die Industrie Spe
zialisierung im Produktionspro
gramm bzw. Großauflagen, um 
konkurrenzfähig zu bleiben. Wie 
vor 130 Jah ren  bei der Erriditung 
des preußischen bzw. des deutsdien 
Zollvereins gewinnen damit Groß
abnehm er, jetzt also die Waren- 
hauskonzem e, Versender, Filial- 
betriebe usw. größere Bedeutung 
am M arkt. Die kleinen und mittle
ren Betriebe würden, allein auf sidi 
gestellt, insbesondere durch die 
fehlende M arktübersidxt und wegen 
der für die Industrie uninteressan
ten  und daher nidit mit entspre
chenden Preisen honorierten Men
gen niodi mehr an Marktbedeutung 
verlieren. W ie M itte des vorigen 
Jahrhunderts die ersten Einkaufs
verbände gegründet wurden, ge
w innen daher in den letzten Jahren

die Kooperationsmaßnahmen bei 
den selbständigen Betrieben des 
Einzel- und Großhandels an Be
deutung.

U nter „K ooperationen“ verstehen w ir  
alle Zusam m enschlüsse, also insbesondere  
E irikau fsverbändeundF reiw illige  K e tten , 
die a i i f  e iner fre iw illig e n  Z usam m en
arbeit  —  F reiheit insbesondere in  der 
W ahl der B ezugsquellen  —  au fbauen , 
im  G egensatz zu  den  K arte llen  m it ihrem  
f ü r  d ie  K a rte llm itg lieder verbindlichen  
D irigism us.

Bedeutung gewinnt die Koopera
tion aber auch bei der Industrie 
selbst. Teilweise bestehen seit 
Jahrzehnten Einkautsverbände in 
der Konsumgüterindustrie, die ihre 
Rohstoffe, Hilfsmittel usw. gem ein
sam bei dem vorgelagerten Liefe
ranten einkaufen. Der „Verbunds"- 
Gedanke wächst sowohl hier als 
audi auf der industriellen Absatz- 
seite; insbesondere sind hier die

Formen zu erwähnen, in denen 
spezialisierte Industrien mit paral- 
el gelagerten Fabrikanten gemein

sam Programme laufbauen und ihre 
Erzeugnisse gemeinsam vertreiben.

Stärkun g d er M arktstellung

W enn bisher „atomisierte“ Ange
bote (Industrie) oder Nadifragen 
(Industrie oder Handel) „gebündelt" 
werden, d ient dies prim är der 
Stärkung der M arktstellung gegen
über dem Konkurrenten, also auf 
horizontaler Ebene. Notgedrungen 
verbessert sich damit auch die 
M arktstellung gegenüber der Lie- 
ferantein- oder Abnehmerseite. 
Intensiver wird dieses Ziel durdi 
Kartelle erreicht mit dem jedem 
Kartell innewohnenden Kartell
zwang, noch intensiver im Konzern, 
wo überhaupt nurmehr ein Mann 
befiehlt. Selbst wenn die Stellung 
jeweils eines Einkaufsverbandes, 
eines Kartells oder eines Konzerns 
am M arkte größenordnungsmäßig 
d ie gleiche wäre, w äre es noch nicht 
dieselbe Marktmacht, d a  sie in  die
sen drei Erscheinungsformen ganz 
unterschiedlich genutzt werden kann 
(wobei Marktmacht an sich noch 
nichts Verwerfliches ist, sondern nur 
ihre mißbräuchliche Ausnutzung.

Der Problemkreis ist also äußerst 
komplex. W enn m an die Aus
einandersetzungen über die Nach
fragemacht in den letzten Mona
ten und Jahren liest, ist man aller
dings geneigt, einen berühmten 
Satz zu variieren: „Ein Gespenst 
geht um in Europa —- das Gespenst 
der Nachfragemacht der Einkaufs
verbände." Die Kritiker, die sich 
aus dem vielschichtigen Fragen
komplex der M arktstellung ' oder 
der Marktmacht nur eine Erschei
nungsform, die der Einkaufsver
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bände herausgreifen, die durch ihr 
Freiwilligkeitsprinzip strukturell 
die harm loseste Form darstellt, 
zählen zu den terribles simplifica
teurs, zu den schrecklichen Vexein- 
fachern, sofern man ihnen nicht ge- 
wollte Einseitigkeit vorwerfen muß.

Die Frage kann daher u. E. auch 
nicht lauten: „Ist Nachfragemacht 
wettbewerbsgefährdend?" sondern:
„ U nter w elchen V oraussetzungen u n d  
in  w e ld ien  F orm en is t  d ie  M a rk ts te llu n g  
eines E inze lun ternehm ens, eines K arte lls  
oder eines fre iw illig e n  Z usam m en
schlusses, sei es im  H andel, se i es in  der 
In d u strie , w ettbew erbsgefährdend“ ?

K on zen tra tionsform en  im  H andel

Die Konzentration im Handel in 
Form von Großuntemehmungen 
und in Abwehr dazu der freiwilli
gen Kooperationen (Kartelle gibt 
es im Handel nicht und w ird es 
wohl nie geben) ist am stärksten 
fortgeschritten im Nahrungsm ittel
und Textilsektor. In zeitlich w ei
tem  Abstand folgen der Schuh- und 
H ausratssektor sowie die übrigen 
Wirtschaftszweige. Es würde eine 
interessante Sonderuntersuchung 
darstellen), die Gründe für die 
unterschiedlidien Entwicklungsten
denzen in den einzelnes  W irt
schaftszweigen aufzuzeigen. Es kann 
daher auch niemals generell von 
einer Konzentration, einer Kartel
lierung, einer Kooperation in der 
W irtschaft allgemein, sondern nur 
in den einzelnen W irtschaftszwei
gen gesprochen werden.

Eine starke M arktstellung zu er
reichen, ist jedem Wirtschafts- 
Unternehmen, jedem  Kartell und 
jedem  Zusammenschluß notgedrun
gen inhärent! dies zu leugnen, 
w äre wirklichkeitsfremd. Abneh
mer oder Lieferanten mit starken 
M arktstellungen verlangen ja  auch 
nicht nur von ihren V ertragspart
nern günstige Preise, sondern sie 
bieten dafür ja  auch eine Gegen
leistung, der Handel z. B. in einer 
frühzeitigen und großen Auftrags
vergebung, die dem Industriebe
trieb eine kontinuierliche Arbeit 
auch in  den toten Zeiten ermög
licht, also kostensenkend wirkt. 
Die M arktstellung kann „böse“ 
werden, wenn sie mißbräuchlich ge
nutzt wird. Es ist das gute Recht 
des M arktpartners, sei es auf, der 
Industrie- oder Handelsseite, sich

hiergegen zu wehren, obwohl die 
Grenzen manchmal schwer zu zie
hen sein dürften.

Es ist in diesem Fall sogar Auf
gabe des Staates, durch entspre
chende Gesetze eine mißbräuch
liche Ausnutzung zu verhindern. 
§ 22 GWB scheint uns in  der der
zeitigen Fassung diesen Schutz 
nicht zu bieten, da die augenblick
liche, nur auf M arktbeherrschung 
abgestellte Fassung das Problem 
nicht löst und im Handel überhaupt 
kein, in der Industrie niur verschwin
dend wenige U nternehmen erfassen 
dürfte. Es w äre zu prüfen, ob § 22 
GWB nicht dadurch praktikabel ge
macht wird, daß die niißbräuchliche 
Ausnutzung schon eines markt- 
s t a r k e n  Unternehmens und nicht 
nur eines m arkt b e h e r r s c h e n 
d e n  („keinem wesentlichen Wett- 
bew;erb ausgesetzt") unter die Kar
tellaufsicht fällt. Auch bei §§ 16 ff 
GWB, den Ausnahmebestimmungen 
zu der grundsätzlich verbotenen 
Preisbinidung der nachgelagerten 
Stufe, erscheint uns eine Verschär
fung der Eingriffsmöglichkeiten des 
Bundeskartellamtes zur Vermei
dung von Mißbräuchen zweck
mäßig, da die Praxis gezeigt hat, 
daß ein preisbindendes Unterneh
men in der Lage ist, weitgehend 
den M arkt zu beeinflussen.

Druck des A bnehm ers

W enn von einem Abnehmer ein 
unzulässiger Druck auf den Liefe- 
ja n ten  ausgeübt wird, wird dieser 
meistenteils auf andere Abnehmer

ausweichen können, denn d ie  W a
renhauskonzerne, Versender, Filial- 
betriebe. Einkaufsverbände, Groß
handlungen, große Einzelhandels
firmen, Freiwilligen- K etten usw. 
stehen nicht nur untereinander im 
Gruppenwettbewerb, sondern in 
jeder Gruppe konkurrenzieren sich 
auch die einzelnen Unternehmun
gen. Ein M arkenartikler oder eine 
Gruppe von M arkenartiklern, die 
über den Kopf des Handels hinweg 
ohne Abstimmung mit ihm mit un
geheurem Reklameaufwand beim 
Konsumenten ihre W are auf den 
M arkt bringt, zwingt dagegen den 
Händler, diese A rtikel zu führen, 
ob er will oder nicht — es sei denn, 
er verzichtet auf einen wesentlichen 
Teil seines Umsatzes.

D rei T atbestände

Die drei verschiedenen Tatbe
stände — Kartellbildung gemäß 
§§ 1 ff GWB, Preisbindung gemäß 
§§ 15 ff GWB und m arktbeherr
schende oder m arktstarke Unter
nehmen gemäß §§ 22 ff GWB — 
würden dann nach einheitlichen 
Gesichtspunkten geregelt werden. 
Eine besondere Regelung für Ein
kaufsverbände ist nid it erforder
lich — nicht, weil eine Sonderstel
lung für sie gefordert wird, son
dern weil sie als Unternehmen bei 
einer mißbräuchlichen Ausnutzung 
der Marktmacht eo ipso unter § 22 
GWB oder bei der Fassung von 
KartellbeschJüssen wie jeder an
dere Zusammenschluß unter § 1 
GWB fallen. (W-W)

Eine gefährlidie Vereinfachung

D er sogenannten „Nachtragemacht“ 
ist zur Zeit ein ähnliches Schicksal 
beschieden wie so manchen ande
ren wirtschaftspolitischen Proble
men auch, die in unseren Tagen die 
Gemüter bewegen; Von den einen 
w ird sie dramatisiert, von anderen 
verharmlost. Eine dritte, wenn auch 
kleine Gruppe i stellt das Vorhan
densein von Nachfragemacht über
haupt in Abrede, Die Jünger die
ser Auffassung werden aber gewiß 
noch zur Einsicht gelangen, daß sie 
sich und den von ihnen vertretenen

Interessen mit einer solch verkürz
ten Perspektive einen Bärendienst 
erweisen.

Em pirisches M ateria l feh lt

Die Durchdringung des Problems 
wird neben den wirtschaftstheoreti
schen Schwierigkeiten weiterhin 
dadurch erheblich erschwert, daß 
die von Nachfragemacht Betroffe
nen sehr wenig publizitäts- und 
auskunftsfreudig sind. W enn eine 
splche Abstinenz auch durchaus 
verständlich ist, so bedeutet sie
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dodi für den vorurteilsfreien Be- 
trad iter der Dinge ein sdiweres 
Handikap, da er in fast allen Fäl
len auf vertraulid ie Einzelmittei
lungen von dritter, meist interes
sengebundener Seite angewiesen 
ist, die für eine totale Durdileudi- 
tung des Problems- völlig unzurei- 
diend sind. Ohne die Gewährung 
tieferer Einiblidse in die betriebli- 
dien  S trukturen der sid i von N adi
fragem adit bedroht fühlenden Un
ternehm en ersdieint es ausge- 
sdilossen, zu einem abgewogenen 
Urteil zu gelangen, das wissen- 
sdiaftlid ier Kritik standzuhalten 
vermag.

Es kann und wird daher nddit 
ausbleiben, daß die ganze Debatte 
um die Probleme der N adifrage
m adit so lange voller wediselsei- 
tiger Fehler, Irrtüm er und W ider- 
sprüdilid ikeiten  geführt werden 
wird, als n id it von seiten der be
troffenen Unternehmen unabhängi
ger Forsdiung das erforderlidie 
em pirisdie M aterial zugänglidi ge- 
m adit wird.

K e in  P riv ileg  des H andels!
Zunädist gilt es festzustellen, 

daß die Ausübung von N adifrage
m adit kein „Privileg" des Handels 
gegenüber der Produktion ist, son
dern daß es sid i bei ihr um eine 
Ersdieinung handelt, d ie in  sdiwan- 
kendem  Ausmaß zw isdien sämt- 
lid ien  Stufen des Bereitstellungs
prozesses von Gütern und Diensten 
anzutreffen ist. W ir finden die Aus
übung der N adifragem adit bei Roh- 
stoffbeziehern gegenüber der Ur
produktion, wobei es gleidigültig 
is.t, ob h ier selbständige Hartdels- 
g lieder zw isdiengesdialtet sind 
oder nidit, bei H erstellern gegen
über ihren Lieferanten, beim Groß
handel gegenüber Herstellern, bei 
konsum tiven Verwendergruppen 
gegenüber dem Groß- und dem 
Einzelhandel.

Wenn die Diskussion heute fast 
isoliert über jene Nadifragemadit- 
probleme geführt wird, die das 
Stufenverhältnis von Konsumgüter
herstellern und konsumnahem 
Groß- und Einzelhandel berühren, 
so ist dies aus der stürmisdien 
Entwidclung der Freiwilligen Ket
ten und Gruppen heraus zwar 
durdiaus zulänglich zu erklären, 
aber man muß diese Isolierung um 
der grundsätzlichen Klärung willen 
bedauern. So gehört es in  diesem 
Zusammenihang beispielsweise zu 
den Merkwürdigkeiten und Unge
reimtheiten der bisherigen Debatte, 
daß von den offizielleni und offizi
ösen Sprechern der HeTstellerseite 
bisher kein böses W ort gegen die 
Nadifragemadit von Kaufhaus- und 
W arenhauskonzernen gefallen ist, 
woraus- sich nur sdiließen läßt, daß, 
w em  zwei dasselbe tun, es augen- 
scheinlidi noch lange ndcht dasselbe 
ist. Dem Versuch, den Handel mit 
den aus seiner stellenweise zwei
fellos vorhandenen Nachfragemadit 
resultierenden Problemen dn erster 
Lime zu belasten, haftet etwas Un- 
ehrlidies an.

Grad d e r  N achfragem acht

Der Grad der Ausübung von 
Nadifragemadit gegenüber jed
weder Stufe rid itet sich in erster 
Linie nad i den vorhanidenien Kapa
zitäten der Vorstufe und ihrer Aus
nutzung, zumindest dann, wenn 
keine Stufenverfleditungeni kapi
talmäßiger oder anderer A rt vor
liegen. Daher gilt: W er ein Vaku
um geschaffen hat und es dabei 
beläßt, darf sidi nicht wundern, 
wenn ein anderer in  dieses hinein
stößt. Dies mag der umgekehrte 
Fall verdeutlichen: Wer, gleidi auf 
weldier Stufe, etw a das Vakuum 
einer bisherigen Angebotslüdce 
ausfüllt, ist darauf in  unserer W irt
sdiaftsordnung mit Recht stolz; er

handelt damit vollständig im Sinne 
des m arktwirtsdiaftlichen Prozes
ses. Daß andere W irtschafter bei 
solchem Handeln das Nachsehen 
haben können oder werden, küm
m ert ihn wenigj zu Recht, denn es 
ist nun einmal die erklärte Auf
gabe jedes Unternehmers in einer 
Marktwirtschaft, kaufkräftigem Be
darf adäquate Angebote gegenüber
zustellen.

Erkennt man dies an, so kann 
man andererseits der Nachfrage
macht ihre Ordnungsfunktion im 
marktwirtschaftlichen Prozeßver
lauf n id it absprechen, denn sie tut 
in der Regel nichts anderes, als ein 
vorhandenes Angebot nach Menge, 
Q ualität und Preis dem effektiven 
Bedarf besser anzupassen, als das 
vor ihrer Geltendmachung der Fall 
war.

D as V erbraucherinteresse

Allerdings g ibt es eine Ebene 
der Kritik, von der aus beide vor
genannten V erhaltensw eisen frag
würdig werden, also audi die Aus
übung von Nachfragemacht: Die 
Kritik an dem Postulat, daß die 
W irtschaft auf jeden  Fall in  erster 
Linie vom Verbraucherinteresse 
gesteuert werden solle und dem 
Verbraucherinteresse dienen müsse.

Sieht man aber von dieser mög
lichen Kritik ab, die, wie aus man- 
diem heutigen Ansatz bereits zu 
erkennen ist, in ständig steigen
dem Umfange in  die wirtschafts
theoretische und wirtschaftspoli
tische Diskussion der nädisten 
Jah re  eindrignen wird, so bleibt 
zu fragen, in welchem Maße die 
positive Steuerungs- und Ordnungs
funktion der Nadifragemacht mit 
wirtschaftspolitischen Konzeptionen 
kollidiert, deren erk lärtes Ziel die 
M a c h t b e g r e n z u n g  ist.

H a n s e a t i s c h e r  A f r i k a  D i e n s t
\ Gemeinschaftsdienst d e r  R eedereien
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Es ist kein wdrtsdiaftslogisdi 
zwingender Grund zu erkennen, 
aus dem heraus eine Einkaufskon
zentration (um die es bei der 
„Nachfragemacht" ja  zu allererst 
geht) auf der N a c h f r a g e »  e i t e  
zu Koozentrationserscheinunigen in 
der Form von Zusammenschlüssen 
fusionsartigen Charakters führen 
sollte. W eit eher ist das genaue 
Gegenteil anzunehmen, da die Ein- 
kaufskonzentrati'on in  der M ehr
heit aller Fälle die Leistungskraft 
der ihr angeschlossenen Betriebs
wirtschaften stärkt. Dies gilt nicht 
unbedinigt auch für die der Macht 
jeweils ausgesetzte G e g e n s e i t e .  
Langfristige Übersteigerungen einer 
möglichen Machtausübung lassen 
als Abwehrmaßnahme die Aufgabe 
der betrieblichem Selbständigkeit 
immerhin als. eine ultima ratio 
regum erscheinen,. Es ist daher an
gezeigt, davor zu warnen, jede 
einer Einkaufskonzentration von 
der M arktgegenseite her zuge
flossene Nachfragemacht zu über
spannen j auch beim individuali
stischsten Unternehmer gibt es 
einen Punkt, von dem an  er bereit 
sein wird, seiner zukünftigen re la 
tiven Sicherheit eine bisherige Selb
ständigkeit zu opfern. W enn und so
lange staatliche Wirtschaftsführung 
breitgestreutes selbständiges Unter
nehmertum auf a l l e n  Stufen 
wünscht, gilt es daher, die weitere 
Entwicklung des Phänomens „Nach-

N achfragem ach t— K o n se n tra tio n f
tendenzen  —  K arte lle

. frageimacht" in ihrem g e s a m 
t e n  vertikalen Ausmaß sorgfältig 
zu beobachten.

Mit dieser Feststellung soll kei
neswegs dem Ruf nach der Zu
lassung von Kartellen auf der je 
weils nachfragebedrängten Stufe 
(die eben durchaus wechseln kann!) 
unter Einführung der Mißbrauchs
aufsicht das W ort geredet werden, 
denn hat man erst einmal einge
sehen, daß das Problem „Nachfrage
macht“ sich d u r c h g ä n g i g  
über alle Stufen erstreckt, so er
weist sich die Mißbrauchsaufsicht 
als ein bei der Größe der Aufgabe 
völlig untaugliches Instrument. 
Ganz abgesehen von der mit einer 
solchen Aufsicht automatisch ver
bundenen w iderw ärtigen Schnüffe
lei staatlidier Kontrollinstanzen.

P aten trezep te  feh l am  P la tze!

Die bereits mehrfach angeführte 
Durchgängigkeit des Phänomens 
„Nachfragemacht" drängt zwei vor
läufige Schlußfolgerungen auf, die 
durch die eingangs beklagte Aus
kunftsunwilligkeit der Betroffenen 
noch zusätzlich Gewicht erhalten;

Alle Aussagen, die über „die“ 
Nachfragemacht gemacht werden, 
können bis zum Beweis des Ge
genteils nur als bestenfalls relativ 
angesehen werden. Die ständige 
Identifikation „der" Nachfrage
macht mit den augenblicklichen 
Spannungserscheinungen zwischen 
den Freiwilligen Ketten und Grup

pen von Konsumgüterherstellern 
bedeutet eine unzulässige und 
grobe Vereinfachung des Problems, 
der mit gar nicht genug Nachdruck 
immer wieder entgegengetreten 
werden muß. Daraus erhellt ferner, 
daß es derzeit noch ausgeschlossen 
ist, die Erscheinungen der Nach
fragemacht in s i n n v o l l e r  W eise 
mit anderen Formen vermeintlicher 
oder tatsächlich vorhandener w irt
schaftlicher Macht zu vergleichen.

Eine etw a sich als notwendig 
erweisende Begrenzung der Nach
fragemacht, weil diese unter Um
ständen über ihre in  m arktwirt
schaftlichen Ordnungen system ad
äquate Steuerungsfunktion hinaus
greift, wird mit Patentrezepten 
nicht zu erreichen sein, da die 
Dinge vermutlich nicht nur von 
Stufe zu Stufe, sondern auch auf 
ein und derselben Stufe verschie
den gelagert sind. W enn es auch 
wohl fast zweifelsfrei richtig ist, 
daß die Ausübung von Nachirage- 
macht von und auf jedw eder Stufe 
primär eine direkt abhängige V ari
able der auf der jeweiligen Gegen
seite realisierten oder audi nur ge
planten Kapazitäten und ihrer Aus
nutzung ist, so will doch scheinen, 
daß im volkswirtschaftlichen Ge
sam tinteresse häufig im Einzelfalle 
wird abgewogen werden müssen, 
in  welchem Umfange dem gege
benenfalls durch Nachfragemacht 
ausgelösten „Prozeß der schöpferi
schen Zerstörung" Raum gegeben 
werden soll und kann. (O. Tr.)
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